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Einstiegsqualifizierung 
 
„Bauzeichnen“ 
 

 

 
Tätigkeitsbereiche: 
 
 
g Techniken des Zeichnens 

g Mitwirken bei Bauprozessen und Durchführen von 

Bauarbeiten 

g Rechnergestütztes Zeichnen 

g Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Um-

weltschutz) 
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Einstiegsqualifizierung „Bauzeichnen“ 
 
Tätigkeiten Qualifikationen 

Techniken des Zeichnens 

• Zeichengeräte und Zeichenmittel für Zeichnungserstellung an-
wenden 

• Vorschriften und Richtlinien für Bauzeichnungen anwenden 
• Geometrische Grundkonstruktionen ausführen 
• Zweidimensionale Darstellungen und Abwicklungen anfertigen 

Mitwirken bei Bauprozessen 
und Durchführen von Bauar-
beiten 

Die nachfolgenden Fertigkeiten und Kenntnisse sind im Rahmen 
von prozesshaften Abläufen und praktischen Baustellentätigkeiten 
zu vermitteln: 
• Baugruben und Gräben herstellen 
• Bewehrungen einbauen, Beton einbringen 
• Baukörper aus Steinen herstellen 

Rechnergestütztes Zeichnen 
 

• Anwendungssoftware nutzen 
• Daten konvertieren 
• Ebenen definieren und anlegen, Zeichnungsvoreinstellungen vor-

nehmen 
• Zeichnungen erstellen, verwalten, editieren und plotten 

Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit (Umwelt-
schutz) 

• Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz fest-
stellen und Maßnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen 

• berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs-vorschriften 
anwenden 

• Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste Maß-
nahmen einleiten 

• Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; Ver-
haltensweisen bei Bränden beschreiben und Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen 
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Betriebliches Zeugnis 
Firma  

 

 

Teilnehmer/in  

 
geboren am............................in..................................................... 

 
Er/Sie hat in der Zeit vom ..........................bis..........................an der  
 

Einstiegsqualifizierung Bauzeichnen 
teilgenommen. 
Leistungsbeurteilung: 

 
 

 

 

 
Beurteilungskriterien: 

 Wahrnehmung der Beobachtung 

Kriterium ausgeprägt 
erkennbar 

gut  
erkennbar 

ausreichend 
erkennbar 

schwach 
erkennbar 

nicht  
erkennbar 

Fachqualifikation      
zielorientierte Arbeits-
technik und Arbeitswei-
se 

     

Räumliches Vorstel-
lungsvermögen      

Technisches Verständ-
nis      

Arbeitsplatzvorberei-
tung, Genauigkeit und 
Ordnung 

     

Qualitätsorientierung      

Das Qualifikationsziel ist erreicht, wenn mindestens vier der Beurteilungskriterien mit 
mindestens „ausreichend erkennbar“ bewertet werden. 

Datum: Unterschrift: 
 

  Stempel 


